
Information

für Beamtinnen und Beamte der TU Berlin

Ab 01. August 2011 gilt ein n
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit Datum vom 30. Juni 2011 ist das zweite Dienstrechtsän
und mit Datum vom 9. Juli 2011 
Berlin (Berliner Besoldungsneureg
worden.  

Nachfolgend haben wir für Sie einige wichtige Änderungen aufgeführt
 
 
1.) Berliner Besoldungsneureg
 
Mit Wirkung zum 01.08.2011 
den Besoldungsordnungen A und R 
stufen werden durch ein System von
Die Anfangs- und Endgrundgehälter bleiben dabei in der Höhe unangetastet.
 
Durch die Überleitung entstehen für Sie keine Einkom menseinbußen. 
 
In den neuen Erfahrungsstufen steigt das Grundgehalt nach 2, 3 bzw. 4 Jahren. 
zur Besoldungsgruppe A 8 werden die Stufen dabei schneller durchlaufen als in den 
höheren Besoldungsgruppen.
 
Anders als bei den  Beamtinnen und Beamten
und die allgemeine Stellenzulage nicht in die Grundgehaltstabelle 
weiterhin neben der Grundvergütung gezahlt.
 
 

Überleitung bereits bestehender Beamtenverhältnisse

Ab dem 1. August 2011 erhalten Beamtinnen und Beamte gemäß dem
Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (
vom 8. Juli 2010 eine  Besoldungserhöhung um 2%.

 
Ausgehend von diesem Grundgehalt erfolgt die Überleitung bestehender 
Beamtenverhältnisse. Die Grundgehälter werden 
Eurobeträge aufgerundet. 
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Information  des Personalrats  

für Beamtinnen und Beamte der TU Berlin

 
b 01. August 2011 gilt ein n eues Landesbesoldungsrecht! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Juni 2011 ist das zweite Dienstrechtsänderungsgesetz 
und mit Datum vom 9. Juli 2011 das Gesetz zur Besoldungsneuregelung für das Land 

Berliner Besoldungsneuregelungsgesetz - BerlBesNG) im GVBl

Nachfolgend haben wir für Sie einige wichtige Änderungen aufgeführt

Berliner Besoldungsneureg elungsgesetz  

zum 01.08.2011 tritt eine Neustrukturierung der Besoldungstabellen in 
den Besoldungsordnungen A und R in Kraft. Die noch bestehenden

ein System von 8 Erfahrungsstufen ersetzt. 
und Endgrundgehälter bleiben dabei in der Höhe unangetastet.

urch die Überleitung entstehen für Sie keine Einkom menseinbußen. 

tufen steigt das Grundgehalt nach 2, 3 bzw. 4 Jahren. 
Besoldungsgruppe A 8 werden die Stufen dabei schneller durchlaufen als in den 

Besoldungsgruppen. 

Beamtinnen und Beamten des Bundes werden die Sonderzahlung 
Stellenzulage nicht in die Grundgehaltstabelle eingearbeitet

weiterhin neben der Grundvergütung gezahlt. 

Überleitung bereits bestehender Beamtenverhältnisse

August 2011 erhalten Beamtinnen und Beamte gemäß dem
und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 (BerlBVAnpG 2010/2011)

Besoldungserhöhung um 2%.  

n diesem Grundgehalt erfolgt die Überleitung bestehender 
Beamtenverhältnisse. Die Grundgehälter werden bei der Überleitung 

 

Juli 2011 
 

für Beamtinnen und Beamte der TU Berlin  

derungsgesetz (2.DRÄndG) 
das Gesetz zur Besoldungsneuregelung für das Land 

GVBl veröffentlicht 

Nachfolgend haben wir für Sie einige wichtige Änderungen aufgeführt.   

eine Neustrukturierung der Besoldungstabellen in 
. Die noch bestehenden 12 Dienstalters-

und Endgrundgehälter bleiben dabei in der Höhe unangetastet. 

urch die Überleitung entstehen für Sie keine Einkom menseinbußen.  

tufen steigt das Grundgehalt nach 2, 3 bzw. 4 Jahren. Bis 
Besoldungsgruppe A 8 werden die Stufen dabei schneller durchlaufen als in den 

werden die Sonderzahlung 
eingearbeitet, sondern 

Überleitung bereits bestehender Beamtenverhältnisse  

August 2011 erhalten Beamtinnen und Beamte gemäß dem Gesetz zur 
BerlBVAnpG 2010/2011) 

n diesem Grundgehalt erfolgt die Überleitung bestehender 
bei der Überleitung auf volle 
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Beispiel 1 
Ein Oberinspektor in der Dienstaltersstufe 8 (Grundgehalt ab 1.8.2011= 2.730,86 
EUR) wird in die Überleitungsstufe 6 (Grundgehalt ab 1.8.2011 = 2.731 EUR) 
übergeleitet. 

 
Beispiel 2 
Eine Amtsrätin in der Dienstaltersstufe 8 (Grundgehalt ab 1.8.2011 = 3.284,15 EUR) 
wird in die Erfahrungsstufe 5 (Grundgehalt ab 1.8.2011 = 3.285 EUR) übergeleitet. 
 
 

Aufstieg in den Erfahrungsstufen (Variante 1) 
 
Nach der Überleitung in eine Erfahrungsstufe beginnt die für den Aufstieg in die 
nächste Erfahrungsstufe maßgebende Erfahrungszeit neu zu laufen. Bisherige 
Zeiten bleiben unberücksichtigt. 
 
Beispiel 3 
Eine Amtsrätin befindet sich zum 31.7.2011 bereits seit 2 Jahren  in der Dienstalters-
stufe 8. Der Aufstieg in die nächste Dienstaltersstufe 9 wäre nach bisherigem Recht 
in 2 Jahren erfolgt. Nach der Überleitung in die Erfahrungsstufe 5 zum 01.08.2011 
erfolgt der Aufstieg in die Erfahrungsstufe 6 erst nach 4 Jahren. 
 
 

Aufstieg in den Erfahrungsstufen (Variante 2) 
 
Nach der Überleitung in eine Überleitungsstufe erfolgt der Aufstieg in die nächste 
Erfahrungsstufe zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beamtin bzw. der Beamte nach 
bisherigem Recht in die nächste Dienstaltersstufe aufgestiegen wäre, spätestens 
jedoch nach 2 Jahren. 
 
Beispiel 4 
Ein Oberinspektor befindet sich zum 31.07.2011 bereits seit 3 Jahren in der 
Dienstaltersstufe 8. Der Aufstieg in die nächste Dienstaltersstufe 9  wäre in einem 
Jahr erfolgt. Nach der Überleitung in die Überleitungsstufe 6 zum 01.08.2011 erfolgt 
der Aufstieg in die Erfahrungsstufe 6 auch nach einem Jahr. 
 
 
Beim Wechsel in eine höhere Besoldungsgruppe, bzw. bei einer Versetzung 
innerhalb des Landes Berlins bleiben Ihnen die Erfa hrungsstufen erhalten. 
 
 
Als Anlage finden Sie die Besoldungsordnung A (Stand 1.8.2011) sowie die 
Überleitungstabelle Besoldungsordnungen A (Stand 1.8.2011).  
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2.) Zweites Dienstrechtsänderungsgesetz 
 
Die wesentliche Änderung des Zweiten Dienstrechtsänderungsgesetzes ist die 
Neufassung des Gesetzes über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten  
(Laufbahngesetz - LfbG). Es wird zum 1. Juni 2012 in Kraft treten. 
 
Die Änderungen betreffen insbesondere: 
 

• die Abschaffung der Unterteilung der Laufbahnen in einfachen, mittleren, 
gehobenen und höheren Dienst.  
Eingeführt wird dafür die Unterteilung in die  
Laufbahngruppe 1  mit den Einstiegsämtern A 4 oder A 6 und die 
Laufbahngruppe 2  mit den Einstiegsämtern A 9 oder A 13,  

 
• die Rückkehr zum alten Beurteilungssystem nach Schulnoten  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sprechstunde jeden Mittwoch von 10.00 bis 11.30 Uhr in unseren Räumen im 
Hauptgebäude – ohne Anmeldung 

 
Schreiben Sie uns Ihre Anliegen oder kommen Sie weiterhin mit Ihren Ideen und 

Anregungen zu uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

 
Personalversammlung 

am Mittwoch, 23. November 2011 um 9.00 Uhr 
im Audimax 

 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit mit sc hönen Sommertagen! 
 

Ihre Mitglieder des Personalrats 
 

 
Personalrat@tu-berlin.de               www.tu-berlin.de/personalrat 

 
 
 
 

 

V.i.S.d.P.: Kerstin Toepfer, Vorsitzende des Personalrates 
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Quelle: Anlage 15 zum  BerlBVAnpG 2010/2011                Stand:01.08.2011 

 

Quelle: Anlage 3 zum  BerlBesNG      Stand: 01.08.2011 


